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§ 82 K-LSchV § 82
 K-LSchV - Kärntner landwirtschaftliche Schulverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

Gewählt ist, wer die unbedingte Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt. Erreicht keiner der

Vorgeschlagenen die unbedingte Mehrheit, so hat zwischen jenen beiden Kandidaten, die die meisten Stimmen auf

sich vereinigt haben, eine Stichwahl stattzu1nden. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Haben mehr als zwei

Kandidaten die gleiche Anzahl von Stimmen auf sich vereinigt, alle anderen aber weniger, so entscheidet das Los,

zwischen welchen beiden Kandidaten eine Stichwahl stattzu1nden hat. Bei Stimmengleichheit entscheidet auch in

diesem Falle das Los.

In Kraft seit 13.08.2016 bis 31.12.9999
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